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FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


15. MAI 2024 - Gesetz zur Einführung einer Sozialtarifprämie und zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


TITEL I - Allgemeine Bestimmung


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


TITEL II - Sozialtarifprämie


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


	Art. 2 - Die in vorliegendem Titel und seinen Ausführungserlassen erwähnten Fristen werden gemäß Artikel 1.7 des Zivilgesetzbuches berechnet.


KAPITEL 2 - Begriffsbestimmungen


	Art. 3 - Für die Anwendung des vorliegenden Titels versteht man unter:

	1. Gasgesetz: das Gesetz vom 12. April 1965 über den Transport gasförmiger und anderer Produkte durch Leitungen,

	2. Elektrizitätsgesetz: das Gesetz vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes,

	3. EAN-Code: European Article Numbering Code, einmaliges Ziffernfeld mit achtzehn Positionen zur Erkennung eines Anschlusspunktes an das Energieverteilernetz,

	4. Energieverteilernetz: jede Gesamtheit von Gasverteilungsanlagen wie in Artikel 1 Nr. 12bis des Gasgesetzes erwähnt, jedes Verteilernetz wie in Artikel 2 Nr. 12 des Elektrizitätsgesetzes erwähnt oder Fernwärmeverteilernetze wie in Artikel 1 Nr. 79 des Gasgesetzes erwähnt,

	5. Energielieferung: den Verkauf, einschließlich des Weiterverkaufs, von Erdgas, Elektrizität oder Wärme an Kunden,

	6. Anschlusspunkt: den Anschluss an ein Energieverteilernetz, einschließlich der dazugehörigen Vorrichtungen, mit folgenden Merkmalen:

	a) zum Zweck der Energielieferung hergestellt,

	b) durch einen EAN-Code oder eine ähnliche einmalige Erkennungsnummer identifizierbar und

	c) mit Messung des Energieverbrauchs am Anschlusspunkt durch einen Verteilernetzbetreiber oder ein Wärmeunternehmen,

	7. kollektivem Anschlusspunkt: einen Anschlusspunkt einer Wohnanlage oder eines Gebiets ohne individuellen Anschluss, dessen Merkmal darin besteht, dass die Energielieferung über diesen Anschlusspunkt zugunsten von mehr als einer Wohneinheit erfolgt,

	8. Wohneinheit: ein Haus, ein Appartement, ein Studio oder einen anderen Bau, das/der mindestens über ein WC, eine Badewanne oder eine Dusche und eine Küchenausstattung verfügt und in der Katasterdokumentation als katastriertes bebautes unbewegliches Gut oder als ein Teil davon mit einer eigenen vermögensrechtlichen Katasterparzelle identifiziert ist oder unter eine Maßnahme für Gebiete ohne individuellen Anschluss wie in Nr. 10 Buchstabe a) bis c) erwähnt fällt,

	9. Wohnanlage: ein Ganzes, das aus Wohneinheiten, gemeinschaftlichen Teilen und Technikräumen und gegebenenfalls anderen Parzellen ungeachtet ihrer Katasterart besteht,

	10. Gebiet ohne individuellen Anschluss: ein Grundstück mit Wohneinheiten, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Wohneinheiten nicht individuell an ein Energieverteilernetz angeschlossen sind, und das durch die geltenden Raumordnungsvorschriften:

	a) in der Flämischen Region als "woongebied" bezeichnet wird oder für das in Anwendung von Titel V Kapitel IV "Aanpak permanente bewoning weekendverblijven" des "Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening" (Flämisches Raumordnungsgesetzbuch) ein persönliches zeitweiliges oder zusätzliches Recht auf ständige Bewohnung gewährt wird,

	b) in der Wallonischen Region in Anwendung von Artikel D.II.25bis des Gesetzbuches über die räumliche Entwicklung als "grünes Wohngebiet" bezeichnet wird,

	c) in der Region Brüssel-Hauptstadt Vorschriften unterliegt, die den in den Buchstaben a) und b) erwähnten Vorschriften ähnlich sind,

	11. Betreiber eines kollektiven Anschlusspunktes: die natürliche oder juristische Person, die den Liefervertrag für die Entnahme von Energie am kollektiven Anschlusspunkt abgeschlossen hat,

	12. FÖD Wirtschaft: den Föderalen Öffentlichen Dienst Wirtschaft, KMB, Mittelstand und Energie,

	13. Nationalregister: das Nationalregister der natürlichen Personen, das durch das Gesetz vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen eingeführt worden ist,

	14. Zentraler Datenbank der sozialen Sicherheit: die öffentliche Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit, die durch das Gesetz vom 15. Januar 1990 über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit geschaffen worden ist,

	15. Zentraler Datenbank der Unternehmen: das durch Artikel III.15 des Wirtschaftsgesetzbuches geschaffene Register,

	16. Haushalt: die Person oder Gruppe von Personen, die auf der Grundlage der Daten des Nationalregisters in Bezug auf die Haushaltszusammensetzung einen Haushalt bildet,

	17. Kommission: die Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission (CREG) wie in Artikel 2 Nr. 26 des Elektrizitätsgesetzes und in Artikel 1 Nr. 28 des Gasgesetzes bestimmt,

	18. Sozialtarif: die Anwendung der Höchstpreise wie in Artikel 15/10 §§ 2 und 2/1 des Gasgesetzes oder wie in Artikel 20 § 2 des Elektrizitätsgesetzes erwähnt,

	19. Sozialtarifprämie Erdgas: die vierteljährliche Prämie wie in Kapitel 3 erwähnt,

	20. Sozialtarifprämie Elektrizität: die vierteljährliche Prämie wie in Kapitel 4 erwähnt,

	21. Sozialtarifprämie Wärme: die vierteljährliche Prämie wie in Kapitel 5 erwähnt,

	22. Sozialtarifprämien: die Sozialtarifprämie Erdgas, die Sozialtarifprämie Elektrizität und die Sozialtarifprämie Wärme,

	23. Anspruchsberechtigtem: die natürliche Person, die die Bedingungen erfüllt, um aufgrund von Artikel 4 § 1 Absatz 1, Artikel 5 § 1 Absatz 1 oder Artikel 6 § 1 Absatz 1 Anspruch auf eine Sozialtarifprämie zu haben,

	24. vermögensrechtlicher Katasterparzelle: die von der Generalverwaltung Vermögensdokumentation des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen fortgeschriebenen Daten wie in Artikel 11 des Königlichen Erlasses vom 30. Juli 2018 über die Anlage und Fortschreibung der Katasterdokumentation und zur Festlegung der Modalitäten für die Ausstellung von Katasterauszügen bestimmt,

	25. Schatzamt: die Generalverwaltung Schatzamt des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen.




KAPITEL 3 - Sozialtarifprämie Erdgas


	Art. 4 - § 1 - Eine natürliche Person, deren Haushalt eine Wohneinheit in einer Wohnanlage oder einem Gebiet ohne individuellen Anschluss als Hauptwohnort bewohnt, hat Anspruch auf eine vierteljährliche Sozialtarifprämie Erdgas unter folgenden Bedingungen:

	1. Zugunsten der natürlichen Person oder eines Mitglieds ihres Haushalts wird ein Gewährungsbeschluss wie in Artikel 15/10 § 2/2 Absatz 1 des Gasgesetzes erwähnt getroffen.

	2. Der Haushalt der natürlichen Person nimmt Erdgaslieferungen für seine Wohneinheit über einen kollektiven Anschlusspunkt an.

	3. Der Haushalt der natürlichen Person trägt die Kosten für den Erdgasverbrauch seiner Wohneinheit, wie sie vom Betreiber des kollektiven Anschlusspunktes oder für seine Rechnung von einem Dritten in Rechnung gestellt werden.

	Der Anspruch einer natürlichen Person, die die Bedingungen von Absatz 1 erfüllt, auf eine Sozialtarifprämie besteht ab dem ersten Tag des Quartals, in dem der diesbezügliche Antrag beim FÖD Wirtschaft eingereicht wird, bis zum letzten Tag des Quartals, in dem die natürliche Person die in Absatz 1 erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllt.

	Natürliche Personen eines selben Haushalts können nur einen einzigen Anspruch auf Gewährung der Sozialtarifprämie Erdgas pro betroffenen Haushalt geltend machen.

	§ 2 - Kein Anspruch auf eine Sozialtarifprämie Erdgas besteht:

	1. für andere Wohnorte als den Hauptwohnort,

	2. für Gelegenheitskunden und provisorische Anschlüsse,

	3. für die gemeinschaftlichen Teile und Technikräume der Wohnanlage oder des Gebiets ohne individuellen Anschluss, in der/dem sich die Wohneinheit der in § 1 erwähnten natürlichen Person befindet,

	4. für Erdgaslieferungen über einen selben Anschlusspunkt, die für die Anwendung des Sozialtarifs wie in Artikel 15/10 §§ 2 und 2/2 Absatz 2 des Gasgesetzes erwähnt in Betracht kommen.


KAPITEL 4 - Sozialtarifprämie Elektrizität


	Art. 5 - § 1 - Eine natürliche Person, deren Haushalt eine Wohneinheit in einer Wohnanlage oder einem Gebiet ohne individuellen Anschluss als Hauptwohnort bewohnt, hat Anspruch auf eine vierteljährliche Sozialtarifprämie Elektrizität unter folgenden Bedingungen:

	1. Zugunsten der natürlichen Person oder eines Mitglieds ihres Haushalts wird ein Gewährungsbeschluss wie in Artikel 20 § 2/1 des Elektrizitätsgesetzes erwähnt getroffen.

	2. Der Haushalt der natürlichen Person nimmt Elektrizitätslieferungen für seine Wohneinheit über einen kollektiven Anschlusspunkt an.

	3. Der Haushalt der natürlichen Person trägt die Kosten für den Elektrizitätsverbrauch seiner Wohneinheit, wie sie vom Betreiber des kollektiven Anschlusspunktes oder für seine Rechnung von einem Dritten in Rechnung gestellt werden.

	Der Anspruch einer natürlichen Person, die die Bedingungen von Absatz 1 erfüllt, auf eine Sozialtarifprämie besteht ab dem ersten Tag des Quartals, in dem der diesbezügliche Antrag beim FÖD Wirtschaft eingereicht wird, bis zum letzten Tag des Quartals, in dem die natürliche Person die in Absatz 1 erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllt.

	Natürliche Personen eines selben Haushalts können nur einen Anspruch auf Gewährung der Sozialtarifprämie Elektrizität pro betroffenen Haushalt geltend machen.

	§ 2 - Kein Anspruch auf eine Sozialtarifprämie Elektrizität besteht:

	1. für andere Wohnorte als den Hauptwohnort,

	2. für Gelegenheitskunden und provisorische Anschlüsse,

	3. für die gemeinschaftlichen Teile und Technikräume der Wohnanlage oder des Gebiets ohne individuellen Anschluss, in der/dem sich die Wohneinheit der in § 1 erwähnten natürlichen Person befindet,

	4. für Elektrizitätslieferungen über einen selben Anschlusspunkt, die für die Anwendung des Sozialtarifs wie in Artikel 20 § 2 des Elektrizitätsgesetzes erwähnt in Betracht kommen.


KAPITEL 5 - Sozialtarifprämie Wärme


	Art. 6 - § 1 - Eine natürliche Person, deren Haushalt eine Wohneinheit in einer Wohnanlage oder einem Gebiet ohne individuellen Anschluss als Hauptwohnort bewohnt, hat Anspruch auf eine vierteljährliche Sozialtarifprämie Wärme unter folgenden Bedingungen:

	1. Zugunsten der natürlichen Person oder eines Mitglieds ihres Haushalts wird ein Gewährungsbeschluss wie in Artikel 15/10 § 2/2 Absatz 1 des Gasgesetzes erwähnt getroffen.

	2. Der Haushalt der natürlichen Person nimmt Wärmelieferungen über Wärmeverteilernetze für seine Wohneinheit über einen kollektiven Anschlusspunkt an.

	3. Der Haushalt der natürlichen Person trägt die Kosten für den Wärmeverbrauch seiner Wohneinheit, wie sie vom Betreiber des kollektiven Anschlusspunktes oder für seine Rechnung von einem Dritten in Rechnung gestellt werden.

	Der Anspruch einer natürlichen Person, die die Bedingungen von Absatz 1 erfüllt, auf eine Sozialtarifprämie besteht ab dem ersten Tag des Quartals, in dem der diesbezügliche Antrag beim FÖD Wirtschaft eingereicht wird, bis zum letzten Tag des Quartals, in dem die natürliche Person die in Absatz 1 erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllt.

	Natürliche Personen eines selben Haushalts können nur einen Anspruch auf Gewährung der Sozialtarifprämie Wärme pro betroffenen Haushalt geltend machen.

	§ 2 - Kein Anspruch auf eine Sozialtarifprämie Wärme besteht:

	1. für andere Wohnorte als den Hauptwohnort,

	2. für Gelegenheitskunden und provisorische Anschlüsse,

	3. für die gemeinschaftlichen Teile und Technikräume der Wohnanlage oder des Gebiets ohne individuellen Anschluss, in der/dem sich die Wohneinheit der in § 1 erwähnten natürlichen Person befindet,

	4. für Wärmelieferungen über Fernwärmeverteilernetze über einen selben Anschlusspunkt, die für die Anwendung des Sozialtarifs wie in Artikel 15/10 §§ 2/1 Absatz 1 und 2/2 Absatz 2 des Gasgesetzes erwähnt in Betracht kommen.


KAPITEL 6 - Modalitäten der Sozialtarifprämien


	Art. 7 - Nach Stellungnahme der Kommission legt der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Methoden zur Berechnung der Sozialtarifprämien fest.

	Die Sozialtarifprämien werden vierteljährlich von der Kommission festgelegt und auf ihrer Website und im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht. Gleichzeitig teilt die Kommission dem für Wirtschaft zuständigen Minister und dem für Energie zuständigen Minister die Sozialtarifprämien mit.


	Art. 8 - § 1 - Der König legt die Regeln und Modalitäten für die Beantragung und Gewährung der Sozialtarifprämien fest. In diesen Regeln wird mindestens Folgendes festgelegt:

	1. Weise, wie Anspruchsberechtigte den Antrag auf eine Sozialtarifprämie einreichen können,

	2. Daten, einschließlich der in Artikel 13 § 2 Absatz 1 Nr. 1 erwähnten personenbezogenen Daten, die zur Vermeidung der Unzulässigkeit in den Antrag aufgenommen werden müssen,

	3. Unterlagen und Daten, die als Nachweis akzeptiert werden, dass die Kosten der betreffenden Energielieferung für den Teil der Wohneinheit vom Haushalt des Anspruchsberechtigten getragen werden,

	4. Verpflichtungen des Betreibers eines kollektiven Anschlusspunktes im Rahmen der Gewährung einer Sozialtarifprämie und im Rahmen der Kontrolle ihrer Gewährung,

	5. Modalitäten in Bezug auf die Gewährung an den Anspruchsberechtigten,

	6. Notifizierung an das Schatzamt seitens des FÖD Wirtschaft seiner Beschlüsse in Bezug auf die Gewährung von Sozialtarifprämien.

	§ 2 - Der König kann vorsehen, dass im Rahmen der Gewährung der Sozialtarifprämie eine widerlegbare gesetzliche Vermutung wie in Artikel 8.7 des Zivilgesetzbuches erwähnt aufgestellt wird. Auf dieser Grundlage kann der FÖD Wirtschaft feststellen, dass eine natürliche Person bis zum Gegenbeweis nicht mehr für die betreffende Sozialtarifprämie in Betracht kommt. Diese widerlegbare gesetzliche Vermutung beruht zumindest auf der Änderung einer der folgenden Angaben im Nationalregister, in der Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit oder im Informationssystem des FÖD Wirtschaft für die automatische Gewährung der Höchstpreise für die Elektrizitäts-, Wärme- und Erdgasversorgung wie in Titel II Kapitel 2 des Programmgesetzes vom 27. April 2007 erwähnt:

	1. des kollektiven Anschlusspunktes,

	2. des Hauptwohnorts des Anspruchsberechtigten,

	3. der Haushaltszusammensetzung des Anspruchsberechtigten,

	4. des im Antrag aufgenommenen Gewährungsbeschlusses wie erwähnt in:

	a) Artikel 15/10 § 2/2 Absatz 1 des Gasgesetzes oder

	b) Artikel 20 § 2/1 des Elektrizitätsgesetzes,

	5. der Anerkennung als geschützter Haushaltskunde aufgrund von:

	a) Artikel 15/10 § 2 des Gasgesetzes,

	b) Artikel 15/10 § 2/1 des Gasgesetzes,

	c) Artikel 15/10 § 2/2 Absatz 2 des Gasgesetzes oder

	d) Artikel 20 § 2 des Elektrizitätsgesetzes.


	Art. 9 - Anspruchsberechtigte, die infolge eines Antrags des FÖD Wirtschaft im Hinblick auf die Übermittlung der Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlung einer Sozialtarifprämie die Zahlungsdaten nicht innerhalb einer vom König festgelegten Frist übermitteln, werden nach Ablauf dieser Frist nicht mehr für die Gewährung der betreffenden Sozialtarifprämie für dieses Quartal bis zum Quartal nach dem Tag der Übermittlung der für die Zahlung einer Sozialtarifprämie erforderlichen Zahlungsdaten in Betracht kommen.


	Art. 10 - Sozialtarifprämien sind unabtretbar und unpfändbar. Sie werden dem Anspruchsberechtigten gewährt, ungeachtet jeglicher Situation von Konkurrenz oder Insolvenz dieses Anspruchsberechtigten.




KAPITEL 7 - Finanzierung, Zahlung und Monitoring


	Art. 11 - Die Finanzierung der Sozialtarifprämien erfolgt zu Lasten des Staatshaushalts.

	Der FÖD Wirtschaft ist mit der Gewährung der Sozialtarifprämien unter Berücksichtigung der ihm zu diesem Zweck bewilligten Mittel wie in Absatz 1 erwähnt beauftragt.

	Das Schatzamt ist mit der vierteljährlichen Zahlung der Sozialtarifprämien beauftragt.


	Art. 12 - Die Kommission führt ein ständiges Monitoring der in Ausführung des vorliegenden Titels erforderlichen Mittel durch und erstattet jährlich den für Wirtschaft, Energie und Haushalt zuständigen Ministern darüber Bericht. Der erste Bericht wird spätestens am 1. März 2025 veröffentlicht.

	Zu diesem Zweck kann die Kommission beim FÖD Wirtschaft Informationen über die Anzahl der eingereichten Anträge auf Sozialtarifprämie und die Anzahl der tatsächlich gewährten Sozialtarifprämien anfordern.


KAPITEL 8 - Verarbeitung personenbezogener Daten


	Art. 13 - § 1 - Innerhalb des FÖD Wirtschaft wird eine Datenbank eingerichtet, um die Daten, die für die Anwendung der Kapitel 3, 4, 5, 7 und 9 erforderlich sind, auszutauschen, umzuwandeln und zu verknüpfen. Der FÖD Wirtschaft organisiert und koordiniert diese Datenbank mit dem Schatzamt, den Versorgern, die Elektrizität, Erdgas oder Wärme über kollektive Anschlusspunkte liefern, den Betreibern eines kollektiven Anschlusspunktes, den Betreibern eines Energieverteilernetzes, dem Nationalregister, der Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit, der Zentralen Datenbank der Unternehmen und der Kommission.

	§ 2 - Der FÖD Wirtschaft verarbeitet folgende Daten für die Bearbeitung der Anträge und die Gewährung von Sozialtarifprämien und für ihre Kontrolle und Überwachung gemäß Kapitel 9:

	1. folgende Daten, die im Rahmen der Anträge auf Gewährung der Sozialtarifprämien wie vom König in Anwendung von Artikel 8 § 1 festgelegt übermittelt werden:

	a) Name und Vornamen des Antragstellers,

	b) Erkennungsnummer des Nationalregisters des Antragstellers,

	c) Adresse des Hauptwohnortes des Antragstellers,

	d) Bankkontonummer des Antragstellers,

	e) E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Antragstellers,

	f) jegliche personenbezogenen Daten, die die betroffene Person aus eigener Initiative teilen möchte,

	2. folgende Kontaktdaten der Betreiber eines kollektiven Anschlusspunktes:

	a) Name und Vornamen, gegebenenfalls Name des Unternehmens,

	b) gegebenenfalls Unternehmensnummer,

	c) gegebenenfalls Name und Unternehmensnummer der Miteigentümervereinigung, die mit dem betreffenden kollektiven Anschlusspunkt verbunden ist,

	d) E-Mail-Adresse und Telefonnummer,

	e) EAN-Code oder eine ähnliche einmalige Erkennungsnummer des kollektiven Anschlusspunktes,

	f) Postleitzahl,

	g) Straßenname und alle Hausnummern der Wohneinheiten, denen der Energieverbrauch über den betreffenden kollektiven Anschlusspunkt in Rechnung gestellt wird,

	h) Name des Energieversorgers, mit dem ein Liefervertrag abgeschlossen worden ist, und Kundennummer,

	i) Angabe, ob der Sozialtarif über den betreffenden kollektiven Anschlusspunkt gemäß Artikel 15/10 § 2/2 Absatz 2 des Gasgesetzes angewandt wird oder nicht,

	j) Energie, die über den kollektiven Anschlusspunkt geliefert wird, nämlich: Erdgas, Elektrizität oder Wärme,

	3. folgende Daten, die vom Nationalregister gemäß den von dem für Inneres zuständigen Minister gemäß den Artikeln 5 und 8 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen festgelegten oder festzulegenden Modalitäten mitgeteilt und in die in § 1 erwähnte Datenbank kopiert werden:

	a) Name und Vornamen,

	b) Hauptwohnort,

	c) Geburtsdatum,

	d) Sterbedatum,

	e) Haushaltszusammensetzung,

	f) Nationalregisternummer,

	g) Datum der letzten Fortschreibung,

	4. folgende Daten, die von der Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit gemäß den von der Kammer Soziale Sicherheit und Gesundheit des Informationssicherheitsausschusses gemäß Artikel 46 des Gesetzes vom 15. Januar 1990 über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit festgelegten oder festzulegenden Modalitäten mitgeteilt und in die in § 1 erwähnte Datenbank kopiert werden:

	a) Angabe des Statuts des Endkunden, der zu der Kategorie wie in Artikel 15/10 § 2/2 Absatz 1 oder Absatz 2 des Gasgesetzes oder in Artikel 20 § 2/1 Absatz 1 des Elektrizitätsgesetzes erwähnt gehört,

	b) Informationen über jegliche Fortschreibung und Gültigkeitsdauer der in Buchstabe a) erwähnten Angabe,

	5. folgende Daten, die von der Zentralen Datenbank der Unternehmen mitgeteilt und in die in § 1 erwähnte Datenbank kopiert werden: Name, NACE-Handelsregister-Nomenklatur und Unternehmensnummer des Gebäudeverwalters der in Nr. 2 Buchstabe c) erwähnten Miteigentümervereinigungen,

	6. nicht personalisierte Daten, die für die Verwaltung der Datenbank erforderlich sind,

	7. im Informationssystem des FÖD Wirtschaft vorhandene Daten, die in Titel II Kapitel 2 des Programmgesetzes vom 27. April 2007 erwähnt sind und mit denen überprüft werden kann, ob der Sozialtarif in Bezug auf den betroffenen Haushalt bereits angewandt wird, darunter insbesondere:

	a) Name und Vornamen,

	b) EAN-Code oder eine ähnliche einmalige Erkennungsnummer des Anschlusspunktes,

	c) Hauptwohnort,

	d) Adresse der Energielieferung,

	e) Beginn- und Enddatum der Energielieferung, auf die der Sozialtarif anwendbar ist,

	f) Name des Energieversorgers, mit dem ein Liefervertrag abgeschlossen worden ist, und Kundennummer,

	g) Angabe, ob die Energielieferung Elektrizität, Erdgas oder Wärme betrifft.

	Der FÖD Wirtschaft kann folgende Daten anfordern, wenn sie für die Anwendung der Kapitel 3, 4, 5, 7 und 9 oder die Optimierung der in § 1 erwähnten Datenbank erforderlich sind:

	1. bei den Erdgas- oder Elektrizitätsversorgern, Wärmeunternehmen und gegebenenfalls Verteilernetzbetreibern:

	a) EAN-Code oder eine ähnliche einmalige Erkennungsnummer des kollektiven Anschlusspunktes,

	b) Name und Vornamen des Kunden, der einen Liefervertrag für einen kollektiven Anschlusspunkt abgeschlossen hat,

	c) Lieferadresse eines kollektiven Anschlusspunktes, für den der Sozialtarif gemäß Artikel 15/10 § 2/2 Absatz 2 des Gasgesetzes in Anspruch genommen wird,

	d) Energieverbrauch in kWh eines oder mehrerer kollektiver Anschlusspunkte,

	2. vermögensrechtliche Katasterparzelle beim Föderalen Öffentlichen Dienst Finanzen.

	Der König bestimmt die eventuelle Häufigkeit, mit der die in Absatz 2 vorgesehenen Daten übermittelt werden.

	Der König kann die Aufnahme zusätzlicher Daten einschließlich personenbezogener Daten in die in § 1 erwähnte Datenbank und die Einsichtnahme in andere authentische Datenverarbeitungssysteme vorsehen, wenn dies für die Anwendung der Kapitel 3, 4, 5, 7 und 9 erforderlich ist. Der König kann in Bezug auf personenbezogene Daten die zusätzliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten vorsehen, die folgende Bedingungen erfüllen:

	1. Es handelt sich um personenbezogene Daten in Bezug auf folgende Personen:

	a) Personalmitglieder und Personen, die Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe sind oder darin Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse haben, wenn das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe einen der in Absatz 1 oder 2 erwähnten Zwecke der Datenverarbeitung verfolgt,

	b) natürliche Personen oder Personalmitglieder eines Unternehmens, die von einem Unternehmen oder einer Unternehmensgruppe im Hinblick auf die Erbringung einer Dienstleistung für Rechnung dieses Unternehmens oder dieser Unternehmensgruppe im Rahmen der Energielieferung bestellt worden sind, wenn das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe von einem der in Absatz 1 oder 2 erwähnten Zwecke der Datenverarbeitung betroffen ist,

	c) Personalmitglieder und Personen, die Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans öffentlicher Einrichtungen, der Kommission oder des Betreibers eines Energieverteilernetzes sind oder darin Vertretungs-, Beschluss- oder Kontrollbefugnisse haben, wenn die öffentlichen Einrichtungen, die Kommission oder der Betreiber eines Energieverteilernetzes im Rahmen eines der in Absatz 1 oder 2 erwähnten Zwecke der Datenverarbeitung konsultiert werden können,

	d) Personen, die eine Sozialtarifprämie beantragen.

	2. Es handelt sich um folgende Kategorien von personenbezogenen Daten der in Nr. 1 erwähnten Personen:

	a) persönliche Erkennungsdaten: Name, Vornamen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Hauptwohnort, Unternehmensnummer,

	b) Erkennungsdaten des kollektiven Anschlusspunktes,

	c) Belege,

	d) jegliche personenbezogenen Daten, die die betroffene Person aus eigener Initiative teilen möchte.

	§ 3 - Der FÖD Wirtschaft aktualisiert regelmäßig die Daten, die für die Pflege der Datenbank für die Gewährung der Sozialtarifprämien und ihre Überwachung gemäß den Kapiteln 3, 4, 5, 7 und 9 erforderlich, relevant und verhältnismäßig sind.


	Art. 14 - Der Betreiber eines kollektiven Anschlusspunktes übermittelt dem FÖD Wirtschaft die Daten wie in Artikel 13 § 2 Absatz 1 Nr. 2 erwähnt über eine EDV-Plattform, und zwar zum ersten Mal innerhalb einer Frist von vier Monaten ab dem Inkrafttreten des vorliegenden Titels.

	Der König kann eine andere als die in Absatz 1 vorgesehene Frist festlegen, sofern diese nicht kürzer als ein Monat ist.

	Der König legt fest, wann und auf welche Weise diese Daten nach der ersten Übermittlung gemäß den Absätzen 1 und 2 übermittelt werden.


	Art. 15 - Der FÖD Wirtschaft bewahrt die Daten in Bezug auf jeden Antrag auf Sozialtarifprämie zehn Jahre nach dem ersten Tag des Quartals auf, in dem der Anspruch erlischt.

	Der FÖD Wirtschaft ist der für die Verarbeitung Verantwortliche in Bezug auf die Verwaltung der Daten, die sich in seinem Besitz befinden oder ihm aufgrund des vorliegenden Titels zur Verfügung gestellt werden.


KAPITEL 9 - Aufsicht


	Art. 16 - Unbeschadet etwaiger erwiesener strafrechtlicher Verstöße werden Betreiber eines kollektiven Anschlusspunktes oder Erdgas- oder Elektrizitätsversorger, Wärmeunternehmen oder Verteilernetzbetreiber mit einer administrativen Geldbuße in Höhe von 500 bis 10.000 EUR bestraft, wenn sie die in Artikel 13 § 2 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 1 erwähnten Daten bewusst unvollständig oder fehlerhaft oder nicht innerhalb der gemäß den Artikeln 13 § 2 Absatz 3 und 14 oder in Anwendung dieser Artikel vorgesehenen Fristen übermitteln.

	Der Generaldirektor der Generaldirektion Energie des FÖD Wirtschaft oder, in dessen Auftrag, der von ihm beauftragte Generalberater kann gemäß vorliegendem Titel den Betrag der administrativen Geldbuße festlegen.

	Die zu diesem Zweck vom König bestimmten Beamten des FÖD Wirtschaft, das heißt die Beamten der Generaldirektion Wirtschaftsinspektion des FÖD Wirtschaft, die gegebenenfalls die Eigenschaft eines Gerichtspolizeioffiziers haben, oder die Beamten der Generaldirektion Energie des FÖD Wirtschaft sind mit der Anwendung von Absatz 1 beauftragt.


	Art. 17 - Bei Zweifeln an der Richtigkeit des gemäß Artikel 8 § 1 eingereichten Antrags oder der in Artikel 13 § 2 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Nr. 1 erwähnten Daten können die in Artikel 16 Absatz 3 bestimmten Beamten Kontrollen an dem vom Beantrager der Sozialtarifprämie angegebenen Hauptwohnort durchführen, einschließlich der gemeinschaftlichen Teile und Technikräume des Gebäudes, in dem sich der angegebene Hauptwohnort befindet.

	Bei Anwendung von Absatz 1 haben die in Artikel 16 Absatz 3 bestimmten Beamten die Befugnisse wie in Artikel XV.3 Absatz 1 Nr. 1, 2, 3 und 5 und in Artikel XV.4 des Wirtschaftsgesetzbuches aufgeführt.


	Art. 18 - § 1 - Bei Rückfall binnen drei Jahren nach einem Verwaltungsbeschluss kann die administrative Geldbuße auf das Doppelte der Höchstbeträge erhöht werden. Die vorerwähnte dreijährige Frist beginnt an dem Tag, an dem gegen den Verwaltungsbeschluss keine Beschwerde mehr eingereicht werden kann.

	§ 2 - Keine administrative Geldbuße kann mehr als zehn Jahre nach den Taten auferlegt werden, die einen Verstoß darstellen, der einer solchen Geldbuße zugrunde liegt.


	Art. 19 - Der FÖD Wirtschaft übt die Zuständigkeiten wie in vorliegendem Kapitel erwähnt unter Bedingungen aus, die die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gewährleisten.

	Die betreffenden Beamten treffen keinen Beschluss in einer Akte, in der sie bereits in einer anderen Eigenschaft aufgetreten sind, und haben keine direkten oder indirekten Interessen in den Unternehmen oder Einrichtungen, die vom Verfahren betroffen sind.


	Art. 20 - Wird eine in Artikel 16 Absatz 1 erwähnte Nichteinhaltung festgestellt oder vermutet, setzt der jeweilige gemäß Artikel 16 Absatz 3 bestimmte Beamte den Zuwiderhandelnden davon und von den Taten, die dem Verstoß zugrunde liegen, unter Verweis auf den betreffenden Bericht sowie von seiner Absicht zur Auferlegung einer administrativen Geldbuße per Einschreibebrief in Kenntnis. Im vorerwähnten Brief wird der Zuwiderhandelnde aufgefordert, seine Verteidigungsmittel binnen einer Frist von dreißig Tagen vorzubringen. Werden binnen dieser Frist keine Verteidigungsmittel vorgebracht, gilt der Verstoß als erwiesen. Werden Verteidigungsmittel vorgebracht, trifft der FÖD Wirtschaft binnen einer Frist von fünfzehn Tagen nach Empfang der Verteidigungsmittel einen Beschluss über die Auferlegung einer administrativen Geldbuße wie in den Artikeln 16 und 18 erwähnt.




KAPITEL 10 - Schlussbestimmungen


	Art. 21 - Die Kommission ist mit der Beratung der Regierung in Bezug auf die Anwendung des vorliegenden Titels beauftragt. Zu diesem Zweck hat die Kommission folgende Aufträge:

	1. in den in vorliegendem Titel oder seinen Ausführungserlassen vorgesehenen Fällen oder auf Antrag des Ministers der Energie mit Gründen versehene Stellungnahmen abgeben und Vorschläge unterbreiten,

	2. aus eigener Initiative oder auf Antrag des für Energie zuständigen Ministers Untersuchungen und Studien im Zusammenhang mit Sozialtarifprämien durchführen. In diesem Zusammenhang achtet die Kommission auf die Wahrung der Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen und/oder personenbezogener Daten und sieht sie daher von deren Veröffentlichung ab.

	Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG. Die Kommission ist der Verantwortliche für die Verarbeitung der Daten, die sie aufgrund des vorliegenden Titels verarbeitet.

	Die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten bleiben auf den Zeitraum beschränkt, der für die Erreichung des Zwecks, für den die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, erforderlich ist; dieser Zeitraum darf zehn Jahre nach der letzten in Absatz 1 erwähnten Stellungnahme, Untersuchung oder Studie, für die die betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet worden sind, nicht überschreiten.


	Art. 22 - Der Anspruch auf eine Sozialtarifprämie gilt ab dem 1. Juli 2024.


	Art. 23 - Vorliegender Titel tritt am 1. August 2024 in Kraft.

	Für jede seiner Bestimmungen kann der König das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.




TITEL III - Abänderung von Artikel 7undecies des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


KAPITEL 1 - Abänderungen des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


	Art. 24 - Artikel 7undecies des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. März 2021, wird wie folgt abgeändert:

	1. Ein § 11/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"§ 11/1 - Der König bestimmt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass:

	1. die CO2-Emissionsgrenzwerte, von deren Einhaltung der Anspruch auf eine Kapazitätsvergütung abhängig ist und auf deren Grundlage das Recht zur Teilnahme an der in § 10 erwähnten Auktion und am Sekundärmarkt gewährt wird, wobei mindestens die gemäß Artikel 22 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a) und b) der Verordnung (EU) Nr. 2019/943 festgelegten CO2-Emissionsgrenzwerte gelten,

	2. die Bestimmungen über die Verringerung der Treibhausgasemissionen mit dem Ziel, bis spätestens 2050 die Nettoemissionen auf null zu setzen oder negative Emissionen zu erreichen, einschließlich Zwischenzielen oder -pflichten, und die Arten der Kapazitäten, die diesen Bestimmungen unterliegen, von deren Einhaltung der Anspruch auf eine Kapazitätsvergütung abhängig ist und auf deren Grundlage das Recht zur Teilnahme an der in § 10 erwähnten Auktion und am Sekundärmarkt gewährt wird.

	Wird im Anschluss an die in § 14 erwähnte Kontrolle festgestellt, dass die gemäß Absatz 1 festgelegten Anforderungen nicht eingehalten werden, wird der betreffende Kapazitätsanbieter vom Netzbetreiber unter Verweis auf den Beschluss gemäß § 14 in Verzug gesetzt.

	Ab Notifizierung der in Absatz 2 erwähnten Inverzugsetzung setzt der Netzbetreiber den Anspruch auf Kapazitätsvergütungen, die gemäß den Modalitäten, die in den in § 12 erwähnten Vorschriften zur Funktionsweise festgelegt sind, gezahlt worden sind und noch zu zahlen sind, in Bezug auf die betreffende Kapazität, die die CO2-Emissionsgrenzwerte oder die Bestimmungen über die Verringerung der Treibhausgasemissionen nicht einhält, während des gemäß § 14 festgelegten angemessenen Regularisierungszeitraums aus.

	Wird nach dem in Absatz 3 erwähnten Regularisierungszeitraum auf der Grundlage einer gemäß § 14 durchgeführten Kontrolle festgestellt, dass die CO2-Emissionsgrenzwerte und die Bestimmungen über die Verringerung der Treibhausgasemissionen wie gemäß Absatz 1 bestimmt eingehalten werden:

	1. bleibt der Anspruch auf Kapazitätsvergütungen in dem Zeitraum/den Zeiträumen gewahrt, in dem/denen die CO2-Emissionsgrenzwerte und die Bestimmungen über die Verringerung der Treibhausgasemissionen wie gemäß Absatz 1 bestimmt eingehalten werden,

	2. geht der Anspruch auf Kapazitätsvergütungen in dem Zeitraum/den Zeiträumen, in dem/denen die CO2-Emissionsgrenzwerte und die Bestimmungen über die Verringerung der Treibhausgasemissionen wie gemäß Absatz 1 bestimmt nicht eingehalten werden, für die betreffende Kapazität verloren, unbeschadet der Sanktionen, die zu diesem Zweck gemäß § 14 auferlegt werden können.

	Ist nach dem in Absatz 3 erwähnten Regularisierungszeitraum gemäß § 14 erwiesen, dass die CO2-Emissionsgrenzwerte oder die Bestimmungen über die Verringerung der Treibhausgasemissionen wie gemäß Absatz 1 bestimmt nicht eingehalten werden, verliert der Kapazitätsanbieter den Anspruch auf jegliche Kapazitätsvergütung für die betreffende Kapazität, unbeschadet der Sanktionen, die zu diesem Zweck gemäß § 14 auferlegt werden können. Ist der Verlust des Anspruchs auf jegliche Kapazitätsvergütung erwiesen, führt dies zum Erlöschen des in § 11 erwähnten Kapazitätsvertrags. Der Verlust des Anspruchs auf jegliche Kapazitätsvergütung ist erwiesen, wenn gegen den Verwaltungsbeschluss, mit dem die Nichteinhaltung der CO2-Emissionsgrenzwerte oder der Bestimmungen über die Verringerung der Treibhausgasemissionen wie gemäß Absatz 1 bestimmt nach dem in Absatz 3 erwähnten Regularisierungszeitraum festgestellt wird, keine Beschwerde mehr eingereicht werden kann, oder an dem Tag, an dem die gerichtliche Entscheidung über die eingereichte Beschwerde formell rechtskräftig geworden ist. Die Generaldirektion Energie notifiziert der Kommission und dem Netzbetreiber, wann der Verlust des Anspruchs auf jede Kapazitätsvergütung erwiesen ist.

	Nach dem Verlust des Anspruchs auf Kapazitätsvergütung wie in Absatz 4 Nr. 2 oder Absatz 5 erwähnt verlangt der Netzbetreiber gemäß den Modalitäten, die in den in § 12 erwähnten Vorschriften zur Funktionsweise festgelegt sind, die Rückzahlung unrechtmäßig erhaltener Kapazitätsvergütungen einschließlich Zinsen gemäß dem ab dem Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfe angewandten europäischen Referenzzinssatz für die Rückforderung unrechtmäßig gewährter staatlicher Beihilfen."

	2. Paragraph 12 wird wie folgt abgeändert:

	a) In Absatz 3 Nr. 2 wird Buchstabe b) aufgehoben.

	b) Absatz 3 wird durch eine Nr. 12 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"12. die Modalitäten des Verfahrens in Bezug auf die Aussetzung oder den Verlust des Anspruchs des Kapazitätsanbieters auf die Kapazitätsvergütung und die Rückforderung unrechtmäßig gewährter staatlicher Beihilfen gemäß § 11/1."

	3. Paragraph 14 wird wie folgt abgeändert:

	a) Absatz 1 wird durch eine Nr. 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"4. die Verpflichtungen in Bezug auf die CO2-Emissionswerte und die Bestimmungen über die Verringerung der Treibhausgasemissionen gemäß § 11/1 oder die Vorschriften zur Funktionsweise wie in § 12 erwähnt."



	b) Zwischen Absatz 4 und Absatz 5 werden drei Absätze mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Die Einhaltung der Verpflichtungen in Bezug auf die CO2-Emissionsgrenzwerte und die Bestimmungen über die Verringerung der Treibhausgasemissionen wie in Absatz 1 Nr. 4 erwähnt wird von den in Absatz 1 erwähnten Beamten beurteilt. Eine Stellungnahme kann beim Föderalen Öffentlichen Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt beantragt werden, der seine Stellungnahme spätestens dreißig Werktage nach dem Antrag auf Stellungnahme abgibt. Ist die Stellungnahme nicht innerhalb dieser Frist abgegeben worden, wird davon ausgegangen, dass die Stellungnahme dem Vorschlag folgt, den die in Absatz 1 erwähnten Beamten im Antrag auf Stellungnahme formuliert hatten.

	Der König kann die Modalitäten der Ex-ante-Kontrolle während des Präqualifikationsverfahrens, der Ex-post-Kontrolle nach dem Kapazitätsbereitstellungszeitraum und der Kontrolle nach dem Regularisierungszeitraum der Einhaltung der CO2-Emissionsgrenzwerte und der Bestimmungen über die Verringerung der Treibhausgasemissionen wie in Absatz 1 Nr. 4 erwähnt bestimmen, insbesondere einschließlich der Modalitäten, die es der Generaldirektion Energie oder dem Kapazitätsanbieter ermöglichen, eine Person zu benennen, die in ihrem/seinem Namen und für ihre/seine Rechnung Aufsichts- und Berichterstattungsaufgaben wahrnimmt, und der Modalitäten für die Feststellung der Nichteinhaltung der in Absatz 1 Nr. 4 erwähnten Verpflichtungen und die Festlegung der administrativen Geldbuße.

	Mit einer administrativen Geldbuße, die nicht niedriger als 1.240 EUR und nicht höher als 50.000 EUR sein darf, wird bestraft, wer die in Absatz 1 Nr. 4 vorgesehenen Verpflichtungen nicht erfüllt."

	c) Der frühere Absatz 10, der Absatz 13 wird, wird wie folgt abgeändert:

	i. Zwischen den Wörtern "binnen einer Frist von sechzig Tagen ab dem Datum der Notifizierung des Beschlusses" und den Wörtern "zur Auferlegung der administrativen Geldbuße" werden die Wörter "zur Feststellung des Verstoßes oder" eingefügt.

	ii. Die Wörter "den Absätzen 3 und 4" werden durch die Wörter "den Absätzen 3, 4 und 7" ersetzt.


KAPITEL 2 - Übergangs- und Schlussbestimmungen


	Art. 25 - § 1 - Bis zum Inkrafttreten des Erlasses, der gemäß Artikel 7undecies § 11/1 Absatz 1 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, nachstehend "Gesetz vom 29. April 1999" genannt, wie durch Artikel 24 Nr. 1 eingefügt, ergeht, gelten die Bestimmungen in Bezug auf die CO2-Emissionsgrenzwerte und die Bestimmungen in Bezug auf die Verpflichtungen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, die in den in Artikel 7undecies § 12 des Gesetzes vom 29. April 1999 erwähnten Vorschriften zur Funktionsweise festgelegt sind.

	§ 2 - Artikel 7undecies § 11/1 Absatz 2 bis 6 des Gesetzes vom 29. April 1999, wie durch Artikel 24 Nr. 1 eingefügt, gilt für die in Artikel 7undecies § 11 des Gesetzes vom 29. April 1999 erwähnten nach dem 29. März 2021 geschlossenen Kapazitätsverträge.

	Die CO2-Emissionsgrenzwerte und die Verpflichtungen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen, die in Artikel 7undecies § 11/1 Absatz 1 Nr. 1 und 2 des Gesetzes vom 29. April 1999, wie durch Artikel 24 Nr. 1 eingefügt, erwähnt sind und die für die in Artikel 7undecies § 11 des Gesetzes vom 29. April 1999 erwähnten Kapazitätsverträge gelten, die geschlossen worden sind vor dem Inkrafttreten des Erlasses, der gemäß Artikel 7undecies § 11/1 Absatz 1 des Gesetzes vom 29. April 1999, wie durch Artikel 24 Nr. 1 eingefügt, ergeht, sind diejenigen, die in den in Artikel 7undecies § 12 des Gesetzes vom 29. April 1999 festgelegten Vorschriften zur Funktionsweise festgelegt sind und zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kapazitätsvertrags gelten.


	Art. 26 - Vorliegender Titel tritt am 1. Juni 2024 in Kraft.

	Für jede dieser Bestimmungen kann der König das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.


TITEL IV - Einfügung von Artikel 12quinquies des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


	Art. 27 - Im Gesetz vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes wird Artikel 12quinquies, aufgehoben durch das Gesetz vom 23. Oktober 2022, mit folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

	"Art. 12quinquies - Wenn aus der Studie und der Stellungnahme, die in Artikel 22bis erwähnt sind, hervorgeht, dass die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Energierechnung bestimmter Kategorien industrieller Verbraucher im Vergleich zu den Nachbarländern es erfordert, bestimmt der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass nach Stellungnahme der Kommission, dass die Tarife bestimmter Kategorien von Nutzern des Übertragungsnetzes teilweise vom Netzbetreiber ausgeglichen werden, sowie die Kriterien und Modalitäten dieses Ausgleichs.

	Sofern der in Absatz 1 erwähnte Ausgleich darauf abzielt, die Auswirkungen auf die Elektrizitätsrechnung von Unternehmen zu begrenzen, beziehen sich diese Kriterien unter anderem auf die Verpflichtung zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Beschleunigung der Energiewende. Gegebenenfalls kann die Erfüllung dieser beiden spezifischen Kriterien vom König mit der Teilnahme an oder dem Beitritt zu einem von einer Region eingerichteten politischen Instrument gleichgesetzt werden. Der König kann ebenfalls eine einzelfallbezogene Bewertung dieser Kriterien für Unternehmen, die nicht an einem von einer Region eingerichteten politischen Instrument teilnehmen oder diesem beitreten, vorsehen.

	Die in Absatz 1 erwähnte Verpflichtung des Netzbetreibers stellt eine gemeinwirtschaftliche Verpflichtung dar, deren Kosten gemäß den in Artikel 21quinquies Absatz 1 festgelegten Modalitäten finanziert werden.

	In dem in Absatz 1 erwähnten Erlass wird ebenfalls bestimmt, wie die Kosten des in Absatz 1 erwähnten Ausgleichs für jedes Jahr berechnet und kontrolliert werden. Diese Kosten werden gemäß folgendem Verfahren bestimmt:

	1. Spätestens am 1. November jeden Jahres schätzt die Kommission die monatlichen Kosten des in Absatz 1 erwähnten Ausgleichs für das folgende Jahr. Zu diesem Zweck legt der Netzbetreiber der Kommission spätestens am 31. August einen Bericht mit den relevanten Daten vor.

	2. Spätestens am 1. Juni jeden Jahres bestimmt die Kommission für das vorhergehende Jahr einen Anpassungsbetrag auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten, die in diesem vorhergehenden Jahr aufgrund des in Absatz 1 erwähnten Ausgleichs entstanden sind. Zu diesem Zweck legt der Netzbetreiber der Kommission spätestens am 15. April einen Bericht mit den relevanten Daten vor. Wenn ein Restbetrag festgestellt wird, erfolgt die Abrechnung mit dem Föderalstaat spätestens am 1. Juli des Jahres, in dem der Restbetrag bestimmt worden ist.

	3. Die Kommission führt ein Inventar mit den geschätzten und tatsächlichen jährlichen Kosten des in Absatz 1 erwähnten Ausgleichs.

	Der Föderalstaat, der Netzbetreiber und die Kommission schließen ein Protokoll, um die Modalitäten der monatlichen Bereitstellung der Mittel zur Erfüllung der in Absatz 2 erwähnten Verpflichtung festzulegen und um alle damit verbundenen und sonstigen Rechte und Pflichten der Vertragsparteien zu präzisieren. Diese Modalitäten ermöglichen es dem Netzbetreiber, über die erforderlichen Mittel zu verfügen, um die Nettokosten, die sich aus dem in Absatz 1 erwähnten Ausgleich ergeben, rechtzeitig zu zahlen und eine Vorfinanzierung dieser Nettokosten durch den Netzbetreiber zu vermeiden."


	Art. 28 - In Artikel 21quinquies Absatz 1 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, eingefügt durch das Programmgesetz vom 27. Dezember 2021, werden zwischen den Wörtern "Artikel 7duodecies" und den Wörtern "zugewiesenen Aufträge" die Wörter "oder Artikel 12quinquies" eingefügt.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 15. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN



Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

